
 

CoronaÄndVO-26-06-20 Endfassung   

V e r o r d n u n g  

zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

 

Vom 25. Juni 2020 

 

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Infektions-

schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der Subdelegations-

verordnung vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 17. März 2017 (Nds. GVBl. S. 65), wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Dem § 2 l der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen 

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom 8. Mai 2020 (Nds. GVBl. S. 97), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (Nds. GVBl. S. 155), werden die folgenden Ab-

sätze 3 und 4 angefügt: 

 „(3) 1Der Betreiberin oder dem Betreiber einer Beherbergungsstätte oder einer ähnli-

chen Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 ist es untersagt, eine Person, die ihren ersten 

Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Kreis Gütersloh oder im Kreis Warendorf hat, zu be-

herbergen. 2Für Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 sowie für Ferienhäuser, Ferienwoh-

nungen und Campingplätze gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) 1Ausgenommen von Absatz 3 sind Personen, die über ein ärztliches Zeugnis verfü-

gen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Corona-Virus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses der Betreiberin oder dem Betreiber 

und auf Verlangen auch der zuständigen Behörde unverzüglich vorlegen. 2Das ärztliche 

Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen ei-

ner Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 stützen, die höchstens 48 Stunden vor der 

Ankunft in der Berherbergungsstätte vorgenommen worden ist. 3Das ärztliche Zeugnis nach 

Satz 1 ist für mindestens sieben Tage nach Ende der Beherbergung aufzubewahren.“ 

 

Artikel 2  

Diese Verordnung tritt am 26. Juni 2020 in Kraft. 

 


